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SEHR GEEHRTE KUNDEN UND GESCHÄFTSPARTNER 

Das Jahr 2024 neigt sich dem Ende zu, und ein neues 
Jahr steht vor der Tür – oft ein Moment für frischen 
Wind und Veränderungen. 
Auf diesen Zeitpunkt fallen nicht selten auch die Einfüh-
rung von neuen Gesetzen und Verordnungen. Im Jahr 
2025 betrifft dies im KMU – Bereich insbesondere das 
revidierte Mehrwertsteuergesetz, welches in Kraft tritt.
In der aktuellen Ausgabe von «T&R Info» finden Sie daher 
eine umfassende Übersicht über die für KMU relevanten 
Anpassungen im Bereich der Mehrwertsteuer. Sollten Sie 
von den neuen Regelungen betroffen sein, stehen wir 
Ihnen als erfahrener Partner gerne zur Seite, um die Än-
derungen optimal in Ihre Prozesse zu integrieren.

Neuer Look für T&R – Zeit für Modernisierung
Getreu unserer Vision, als attraktiver Arbeitgeber und 
moderner Dienstleister aufzutreten, stehen bei T&R auch 
Erneuerungen und Auffrischungen an. Seit der Gründung 
im Jahr 1998 begleitet uns das bekannte, rote Logo – nun 
ist die Zeit für einen neuen Auftritt von T&R gekommen.
Ab 2025 präsentieren wir uns daher mit einem neuen 
Logo und einer zeitgemässen Foto- und Farbenwelt, die 
unsere Weiterentwicklung als Unternehmen widerspie-
gelt. Passend dazu werden wir Ihnen eine neue Website 
präsentieren können, die Ihnen neben gewohnt um-
fassenden Informationen auch mehr Benutzerfreund-
lichkeit bietet.

Ein weiteres Highlight: Unser gesamtes Team war bei 
der Entstehung der neuen T&R-Bilderwelt aktiv einge-
bunden. Einen Eindruck aus der Entstehung der neuen 
Bilderwelt dürfen wir Ihnen bereits jetzt präsentieren.
Wir freuen uns, Ihnen unser komplett überarbeitetes 
 Erscheinungsbild schon bald offiziell vorzustellen. 
Wichtig für Sie zu wissen; wir frischen unser Erschei-
nungsbild auf – unsere Werte, das Team, Ihre Ansprech-
partner, der Name unserer Firma und die drei Standorte 
bleiben unverändert bestehen.

Personelles
Wir freuen uns, Ihnen auch personelle Highlights mit-
zuteilen:
Unsere Kollegin Franziska Trachsel hat im Oktober ihre 
Prüfung zur Treuhänderin mit eidg. Fachausweis erfolg-
reich abgeschlossen. Wir gratulieren Fränzi herzlich zu 
diesem tollen Erfolg. Sie begann ihre Karriere bei T&R, 
und kehrte 2021 mit Erfahrungen in einer anderen Treu-
handgesellschaft zurück. Seitdem ist sie ein wertvoller 
Teil unseres Teams in Spiez. Mit ihrem erworbenen Fach-
wissen unterstützt sie auch weiterhin standortübergrei-
fend unsere Kundschaft. 
Auch ein neues Gesicht bereichert unser Team: Patrick 
Welten, gebürtiger Saaner, ergänzt seit Kurzem unsere 
Standorte in Gstaad und Spiez. Patrick bringt einen 
Master in Betriebsökonomie mit und absolviert derzeit 
die Weiterbildung zum Experten Rechnungslegung und 
Controlling. Seine betriebswirtschaftliche Expertise wird 
standortunabhängig für unsere Mandanten zur Verfü-
gung stehen. Wir heissen Patrick herzlich willkommen 
und wünschen ihm viel Erfolg und Freude bei seiner Tä-
tigkeit für unsere vielfältigen Auftraggeber.
Zum Schluss wünschen wir Ihnen und Ihren Familien 
eine erholsame Weihnachtszeit, wunderbare Festtage 
und einen gelungenen Start ins neue Jahr. Wir freuen 
uns darauf, die vertrauensvolle Zusammenarbeit 2025 
fortzusetzen. 

Herzliche Grüsse
T&R Oberland AGDas Team Lenk im Einsatz für die neue T&R Bilderwelt



Winter 2024Winter 2024

TEILREVISION MWST – 
VEREINFACHUNG ODER MOGELPACKUNG?

Einleitung
Ab dem 1. Januar 2025 müssen alle MWST-pfl ichtigen 
Unternehmen die Abrechnungen ausschliesslich online 
über das ePortal der Eidgenössischen Steuerverwal-
tung (ESTV) einreichen. 
Gleichzeitig tritt die Teilrevision des Mehrwert-
steuergesetzes (MWSTG) in Kraft und die ESTV über-
arbeitet verschiedene Branchen- und Informationsbro-
schüren zur MWST, um Unternehmen auf die neuen 
Anforderungen vorzubereiten.
Ebenfalls am 1. Januar 2025 treten die Änderungen 
der ESTV-Verordnung über die Höhe der Saldosteuer-
sätze in Kraft. Die alle sieben Jahre durchzuführende 
Überprüfung der Saldosteuersätze hat für rund 15 % 
der Branchen und Tätigkeiten eine Steuersatzan-
passung ergeben.

MWST online im ePortal verwalten
Die elektronische Abwicklung von Steuerangelegen-
heiten über das ePortal ermöglicht es, sämtliche An-
gaben zur MWST und weiteren Bundessteuern wie der 
Verrechnungssteuer oder der Unternehmensabgabe 
zentral zu verwalten. Sollte eine steuerpfl ichtige Person 
ihre Pfl ichten über das Portal noch nicht erfüllt haben, 
erinnert die ESTV daran, dass noch Abrechnungen aus-
stehend sind. Dies stellt sicher, dass alle steuerlichen 
Verpfl ichtungen ordnungsgemäss und fristgerecht er-
füllt werden können. Bereits heute reichen fast 94 % 
der insgesamt 418 750 steuerpfl ichtigen Personen ihre 
Abrechnung online ein.

Teilrevision MWSTG
Die Teilrevision will eine Verbesserung der Steuerge-
rechtigkeit, Steigerung der Effi zienz der Steuererhebung 
sowie die Verbesserung der Betrugsbekämpfung errei-
chen. Dazu sind folgende Anpassungen vorgesehen:

Jährliche Abrechnung möglich
Ab dem 1. Januar 2025 können Unternehmen bis zu 
einem Jahresumsatz von CHF 5 005 000 auf Antrag 
hin die MWST jährlich abrechnen. Der Antrag muss 
bis spätestens am 28. Februar 2025 eingereicht wer-
den. Die jährliche Abrechnung ist mit einer Akonto- /
Ratenzahlungspfl icht verbunden. Raten werden von 
der ESTV anhand der letzten Steuerperiode via ePortal 
festgesetzt. Die steuerpfl ichtige Person hat die Mög-
lichkeit, die Höhe der Rate bis zehn Tage vor Fälligkeit 
im ePortal nach oben oder unten anzupassen. Bei zu 
tiefer Ratenzahlung fallen Verzugszinsen an.
• Bei der effektiven und der Pauschalsteuersatzme-

thode sind drei Raten zu bezahlen. Die Fälligkeiten 

sind der 30. Mai, der 30. August und der 30. No-
vember.

• Bei der Saldosteuersatzmethode ist eine Rate zu be-
zahlen mit Fälligkeit am 30. August.

Wenn die Schlussrechnung mehr als 35 % der gesam-
ten Steuerforderung ausmacht, kann die ESTV die jähr-
liche Abrechnung widerrufen.

Einführung einer Steuerpfl icht für Online-Plattformen
Zukünftig gelten Plattformen (wie z. B. Amazon, 
 Ricardo etc.) als steuerpfl ichtige Leistungserbringer. 
Dies bedeutet, dass sie für die auf ihrer Plattform ge-
nerierten Umsätze die MWST abliefern müssen, auch 
wenn sie nicht als Verkäufer auftreten. Das Thema ist 
komplex und die ausstehende Branchen-Info 27 der 
ESTV ist zu verfolgen.

Subventionen und Gemeinwesen
Der Gesetzgeber hat die Revision nicht zum Anlass ge-
nommen, die Kürzung des Vorsteuerabzugs bei Erhalt 
von Subventionen abzuschaffen. Es wurde jedoch eine 
neue Fiktion eingeführt: Wenn ein Gemeinwesen die 
von ihm ausgerichteten Mittel gegenüber dem Emp-
fänger ausdrücklich als Subvention bezeichnet, gelten 
diese neu automatisch als solche im Sinne des Mehr-
wertsteuerrechts und führen somit zu einer Vorsteuer-
kürzung.
Weiterhin können jedoch vom Gemeinwesen gewährte 
geldwerte Vorteile als Subvention qualifi zieren, auch 
wenn sie nicht explizit so bezeichnet werden. Eine fach-
liche Beurteilung ist daher weiterhin erforderlich. Ein 
Missbrauch des Subventionsbegriffs bleibt selbstver-
ständlich ausgeschlossen.

Generelle Bezugsteuerpfl icht
bei der Übertragung von Emissionsrechten
Der Handel mit Emissionsrechten und –zertifi katen so-
wie anderen Bescheinigungen über Emissionsvermin-
derungen (z. B. sog. «CO2-Zertifi kate») unterliegt schon 
heute der MWST. Bei ausländischen Verkäufern, die in 
der Schweiz nicht mehrwertsteuerlich registriert wa-
ren, musste der inländische Erwerber die MWST über 
die Bezugsteuer abrechnen.
Neu wird sämtlicher Handel mit solchen Rechten und 
Zertifi katen, mit in- als auch ausländischen Gegenpar-
teien als Verkäufer, der Bezugsteuer unterstellt.

Reisebüros und Tour Operators
Nach der neuen Regelung müssen sich ausländische 
Reisebüros und Tour Operators nicht mehr registrieren 
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lassen. Neu gilt für die im eigenen Namen erbrachten 
Reiseleistungen von Reisebüros generell das Erbrin-
gerortsprinzip. Auf den in der Schweiz eingekauften 
Leistungen besteht dafür kein Vorsteuerabzugsrecht. 
Inländische Reisebüros und Tour Operators müssen die 
im eigenen Namen erbrachten Dienstleistungen auch 
nicht mehr versteuern.

Ort der Leistung bei Veranstaltungsorganisationen
Leistungen von Organisatoren und Organisatorinnen 
von Veranstaltungen sind künftig am Empfängerort 
steuerpfl ichtig. Das Empfängerortprinzip greift jedoch 
nicht, wenn für selbst erbrachte oder weiterverrech-
nete Leistungen ein anderer Leistungsort, etwa bei 
gastgewerblichen Leistungen, Beherbergungsleistun-
gen oder Transportleistungen, defi niert ist.

Steuerausnahme im Bereich Heilbehandlung 
Management-Care-Leistungen im Sinne der koordi-
nierten Versorgung bei Heilbehandlungen sind neu ex-
plizit von der MWST ausgenommen. Die Zurverfügung-
stellung von Infrastrukturleistungen an Beleg ärzten ist 
neu auch in Ambulatorien und Tageskliniken von der 
MWST ausgenommen.
Weiter ist neu, dass die zu Hause erbrachten Leistun-
gen aller Spitex-Organisationen von der MWST aus-
genommen sind (nicht wie bisher nur die Leistungen 
der gemeinnützigen Organisationen). Somit profi tieren 
auch gewinnorientierte Spitex-Organisationen neu von 
dieser MWST-Ausnahme. Weitere Anpassungen der 
Verwaltungspraxis sind in der MWST-Brancheninfo 
Nr. 21 «Gesundheitswesen» publiziert.

Pauschal- sowie Saldosteuersatzmethode
• Wechsel von der effektiven zur Pauschal- / Saldo-

steuersatzmethode: Auf dem Zeitwert der Gegen-
stände und Dienstleistungen müssen im Zeitpunkt 
des Wechsels die früher in Abzug gebrachten Vor-
steuern einschliesslich der als Einlageentsteuerung 
korrigierten Anteile an die ESTV zurückerstattet 
werden.

• Wechsel von der Pauschal- / Saldosteuersatz methode 
zur effektiven Abrechnungsmethode: Die auf dem 
Zeitwert der Gegenstände und Dienstleistungen las-
tende Steuer kann geltend gemacht werden.

• Besondere Verfahren bei Exportlieferungen (For-
mular 1050), Anrechnung der fi ktiven Vorsteuern 
(Formular 1055) und Margenbesteuerung (Formular 
1056) fallen weg.

• Tätigkeiten, die einen zusätzlichen Pauschal- / Saldo-
steuersatz bedürfen, können direkt in der MWST-
Abrechnung beantragt und deklariert werden. Die 
Prüfung und Bewilligung durch die ESTV erfolgt im 
Nachgang.

Mithaftung und Sicherstellungspfl icht von 
 Mitglieder der geschäftsführenden Organe
Als Massnahme gegen Serienkonkurse ermächtigt das 
teilrevidierte MWSTG die ESTV, von Mitgliedern der 
Geschäftsführenden Organe von juristischen Personen 
Sicherheiten zu verlangen, wenn sie dem geschäfts-
führenden Organ von mindestens zwei weiteren juris-
tischen Personen angehörten, die innert kurzer Zeit in 
Konkurs gefallen sind.
Die Hürden für die Inanspruchnahme der Mithaftung 
und die Sicherstellungspfl icht sind zwar hoch, doch 
die Due-Diligence-Prüfung vor der Annahme eines 
Mandats bzw. der Ernennung eines neuen Mitglieds 
hat neu auch diesen Punkt abzudecken.

Neuerungen bei der Saldosteuersatzmethode
Für die Anwender der Saldosteuersatzmethode er-
geben sich mit dem Inkrafttreten der Teilrevision der 
Mehrwertsteuerverordnung (MWSTV) per 1. Januar 
2025 zahlreiche Änderungen. Nicht alle Änderungen 
gelten für den Steuerpfl ichtigen als Vereinfachung und 
wir gehen nachfolgend auf einige Themengebiete ver-
tieft ein.

Wegfall der Sonderregelung
Der Wegfall der Sonderregelungen betreffend Ex-
port von Gegenständen (Formular 1050), Abrechnung 
der fi ktiven Vorsteuer (Formular 1055) und Margen-
besteuerung (Formular 1056) kann seitens der ESTV 
durchaus als Vereinfachung angesehen werden, zumal 
das Ausfüllen der Formulare einen Zusatzaufwand dar-
stellte. Bei jenen, die bisher von der Sonderregelung 
Gebrauch gemacht haben, wird dieser Wegfall jedoch 
nicht mit Freude aufgenommen. Dazu nachstehendes 
Beispiel von einem Handelsunternehmen mit Exporten 
und einem zugewiesenen Saldosteuersatz von 2,1 %:
 

Für die Betroffenen ist dies keine Vereinfachung, son-
dern eine Verweigerung des Vorsteuerabzugsrechts. 
Aus diesem Grund wird exportorientierten Firmen 
empfohlen, zur effektiven Abrechnungsmethode 
zu wechseln.

Deklaration mit Formular 1050 (bisherige Praxis)
Weltweiter Umsatz (inkl. MWST) Ziffer 200 180’200 
Abzüglich Exporte Ziffer 220 -          
Steuerbarer Gesamtumsatz 180’200 
Steuerbetrag (vor 1050) 2.10% 3’784      
Entsteuerung Exporte mit 1050 8.10% -80’000 -5’994    
Steuerguthaben -2’210    

Deklaration ohne Formular 1050 (neu)
Weltweiter Umsatz (inkl. MWST) Ziffer 200 180’200 
Abzüglich Exporte Ziffer 220 -80’000  
Steuerbarer Gesamtumsatz 100’200 
Steuerschuld 2.10% 2’104      

Differenz zu Lasten des Steuerpflichtigen 4’314      
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Nutzungsänderung bei Wechseln
Bisher hatte der Wechsel von der effektiven zur Sal-
dosteuersatzmethode und umgekehrt grundsätzlich 
keine steuerlichen Korrekturen auf Gütern und Anla-
gen zur Folge.
Neu ergeben sich aus diesen Wechseln Nutzungsän-
derungen mit Vorsteuerkorrekturen (Eigenverbrauch) 
oder mit nachträglichem Vorsteuerabzug (Einlageent-
steuerung).
Diese Regelung gab es bereits in ähnlicher Form unter 
dem bis Ende 2009 geltenden MWSTG, welche jedoch 
aus Gründen der Einfachheit aufgehoben wurde. Nun 
wird diese Regelung mit der gleichen Begründung wie-
der eingeführt!

Wegfall der Mischbranchenregelung
Die Anwendung der 50 %-Regelung bei Mischbran-
chen stellte bisher eine Vereinfachung dar, welche mit 
dem Wegfall der Regelung zunichtegemacht wird. Die 
betroffenen steuerpfl ichtigen Unternehmen müssen 
künftig mit mehreren Saldosteuersätzen abrechnen, 
da nur noch die 10 %-Regelung gilt. Das heisst, dass 
bei einem Anteil von mehr als 10 % des gesamten Um-
satzes mit dem jeweiligen Saldosteuersatz abgerech-
net werden muss. Zudem muss gemäss Art. 84 Abs. 
3 MWSTG in der Erfolgsrechnung der steuerpfl ichtige 
Umsatz je Saldosteuersatz separat verbucht werden.
Nachfolgend haben wir die Auswirkungen anhand 
zwei verschiedener Beispiele dargestellt: Fazit

Einige wenige punktuelle Anpassungen bei der MWST 
sind zu begrüssen. Sie werden sicherlich zur Beseitigung 
bestehender Wettbewerbsverzerrungen beitragen. 
Andere Neuerungen scheinen aber rein fi skalisch mo-
tiviert zu sein und haben mit dem, was unter Verein-
fachung verstanden wird, nichts gemeinsam. Trotz al-
ler Bemühungen seitens des Gesetzgebers hinterlässt 
die Teilrevision bei uns als Praktiker und Unternehmer 
den Anschein, dass es sich doch eher um eine Mogel-
packung handelt. Wir empfehlen, die in nächster Zeit 
folgenden Anweisungen und Brancheninformationen 
zu verfolgen. Bei Fragen oder Unklarheiten stehen wir 
gerne zur Verfügung.

Beispiel 1 Sportgeschäft (bisheriges Recht)
 - Handel mit Sportartikeln und Sportkleidern
 - Vermietung von Sportartikeln
 - Servicearbeiten Ski & Snowboard
 - Tea-Room
Tätigkeit Umsatz

in CHF in % SSS Steuer
Verkauf Sportartikel 350’000    30.4% 2.1% 7’350   
Vermietung Sportartikel 450’000    39.1% 2.1% 9’450   
Service Ski & Snowboard 150’000    13.0% 2.1% 3’150   
Tea-Room 200’000    17.4% 5.3% 10’600 
Gesamtumsatz 1’150’000 30’550 

(neues Recht)
Tätigkeit Umsatz

in CHF in % SSS Steuer
Verkauf Sportartikel 350’000    30.4% 3.0% 10’500 
Vermietung Sportartikel 450’000    39.1% 3.7% 16’650 
Service Ski & Snowboard 150’000    13.0% 4.5% 6’750   
Tea-Room 200’000    17.4% 5.3% 10’600 
Gesamtumsatz 1’150’000 44’500 

Differenz höhere Steuerlast 13’950 

Beispiel 2 Metzgerei (bisheriges Recht)
 - Verkauf mit Gegenständen zum reduzierten Satz
 - Lohnmetzgerei
 - Verkauf Lebensmittel
 - Verkauf Lebensmittel zum Normalsteuersatz
Tätigkeit Umsatz

in CHF in % SSS Steuer
Verkauf Waren reduziert 2’600’000 50.0% 0.1% 2’600   
Lohnmetzgerei 350’000    6.7% 0.1% 350       
Verkauf LM reduziert 1’400’000 26.9% 0.1% 1’400   
Verkauf LM Normal 850’000    16.3% 0.1% 850       
Gesamtumsatz 5’200’000 5’200   

(neues Recht)
Tätigkeit Umsatz

in CHF in % SSS Steuer
Verkauf Waren reduziert 2’600’000 50.0% 0.1% 2’600   
Lohnmetzgerei 350’000    6.7% 2.1% 7’350   
Verkauf LM reduziert 1’400’000 26.9% 0.6% 8’400   
Verkauf LM Normal 850’000    16.3% 2.1% 17’850 
Gesamtumsatz 5’200’000 36’200 

Differenz höhere Steuerlast 31’000 

Beispiel 1 Sportgeschäft (bisheriges Recht)
 - Handel mit Sportartikeln und Sportkleidern
 - Vermietung von Sportartikeln
 - Servicearbeiten Ski & Snowboard
 - Tea-Room
Tätigkeit Umsatz

in CHF in % SSS Steuer
Verkauf Sportartikel 350’000    30.4% 2.1% 7’350   
Vermietung Sportartikel 450’000    39.1% 2.1% 9’450   
Service Ski & Snowboard 150’000    13.0% 2.1% 3’150   
Tea-Room 200’000    17.4% 5.3% 10’600 
Gesamtumsatz 1’150’000 30’550 

(neues Recht)
Tätigkeit Umsatz

in CHF in % SSS Steuer
Verkauf Sportartikel 350’000    30.4% 3.0% 10’500 
Vermietung Sportartikel 450’000    39.1% 3.7% 16’650 
Service Ski & Snowboard 150’000    13.0% 4.5% 6’750   
Tea-Room 200’000    17.4% 5.3% 10’600 
Gesamtumsatz 1’150’000 44’500 

Differenz höhere Steuerlast 13’950 

Beispiel 2 Metzgerei (bisheriges Recht)
 - Verkauf mit Gegenständen zum reduzierten Satz
 - Lohnmetzgerei
 - Verkauf Lebensmittel
 - Verkauf Lebensmittel zum Normalsteuersatz
Tätigkeit Umsatz

in CHF in % SSS Steuer
Verkauf Waren reduziert 2’600’000 50.0% 0.1% 2’600   
Lohnmetzgerei 350’000    6.7% 0.1% 350       
Verkauf LM reduziert 1’400’000 26.9% 0.1% 1’400   
Verkauf LM Normal 850’000    16.3% 0.1% 850       
Gesamtumsatz 5’200’000 5’200   

(neues Recht)
Tätigkeit Umsatz

in CHF in % SSS Steuer
Verkauf Waren reduziert 2’600’000 50.0% 0.1% 2’600   
Lohnmetzgerei 350’000    6.7% 2.1% 7’350   
Verkauf LM reduziert 1’400’000 26.9% 0.6% 8’400   
Verkauf LM Normal 850’000    16.3% 2.1% 17’850 
Gesamtumsatz 5’200’000 36’200 

Differenz höhere Steuerlast 31’000 

Beispiel 1 Sportgeschäft (bisheriges Recht)
 - Handel mit Sportartikeln und Sportkleidern
 - Vermietung von Sportartikeln
 - Servicearbeiten Ski & Snowboard
 - Tea-Room
Tätigkeit Umsatz

in CHF in % SSS Steuer
Verkauf Sportartikel 350’000    30.4% 2.1% 7’350   
Vermietung Sportartikel 450’000    39.1% 2.1% 9’450   
Service Ski & Snowboard 150’000    13.0% 2.1% 3’150   
Tea-Room 200’000    17.4% 5.3% 10’600 
Gesamtumsatz 1’150’000 30’550 

(neues Recht)
Tätigkeit Umsatz

in CHF in % SSS Steuer
Verkauf Sportartikel 350’000    30.4% 3.0% 10’500 
Vermietung Sportartikel 450’000    39.1% 3.7% 16’650 
Service Ski & Snowboard 150’000    13.0% 4.5% 6’750   
Tea-Room 200’000    17.4% 5.3% 10’600 
Gesamtumsatz 1’150’000 44’500 

Differenz höhere Steuerlast 13’950 

Beispiel 2 Metzgerei (bisheriges Recht)
 - Verkauf mit Gegenständen zum reduzierten Satz
 - Lohnmetzgerei
 - Verkauf Lebensmittel
 - Verkauf Lebensmittel zum Normalsteuersatz
Tätigkeit Umsatz

in CHF in % SSS Steuer
Verkauf Waren reduziert 2’600’000 50.0% 0.1% 2’600   
Lohnmetzgerei 350’000    6.7% 0.1% 350       
Verkauf LM reduziert 1’400’000 26.9% 0.1% 1’400   
Verkauf LM Normal 850’000    16.3% 0.1% 850       
Gesamtumsatz 5’200’000 5’200   

(neues Recht)
Tätigkeit Umsatz

in CHF in % SSS Steuer
Verkauf Waren reduziert 2’600’000 50.0% 0.1% 2’600   
Lohnmetzgerei 350’000    6.7% 2.1% 7’350   
Verkauf LM reduziert 1’400’000 26.9% 0.6% 8’400   
Verkauf LM Normal 850’000    16.3% 2.1% 17’850 
Gesamtumsatz 5’200’000 36’200 

Differenz höhere Steuerlast 31’000 

Beispiel 1 Sportgeschäft (bisheriges Recht)
 - Handel mit Sportartikeln und Sportkleidern
 - Vermietung von Sportartikeln
 - Servicearbeiten Ski & Snowboard
 - Tea-Room
Tätigkeit Umsatz

in CHF in % SSS Steuer
Verkauf Sportartikel 350’000    30.4% 2.1% 7’350   
Vermietung Sportartikel 450’000    39.1% 2.1% 9’450   
Service Ski & Snowboard 150’000    13.0% 2.1% 3’150   
Tea-Room 200’000    17.4% 5.3% 10’600 
Gesamtumsatz 1’150’000 30’550 

(neues Recht)
Tätigkeit Umsatz

in CHF in % SSS Steuer
Verkauf Sportartikel 350’000    30.4% 3.0% 10’500 
Vermietung Sportartikel 450’000    39.1% 3.7% 16’650 
Service Ski & Snowboard 150’000    13.0% 4.5% 6’750   
Tea-Room 200’000    17.4% 5.3% 10’600 
Gesamtumsatz 1’150’000 44’500 

Differenz höhere Steuerlast 13’950 

Beispiel 2 Metzgerei (bisheriges Recht)
 - Verkauf mit Gegenständen zum reduzierten Satz
 - Lohnmetzgerei
 - Verkauf Lebensmittel
 - Verkauf Lebensmittel zum Normalsteuersatz
Tätigkeit Umsatz

in CHF in % SSS Steuer
Verkauf Waren reduziert 2’600’000 50.0% 0.1% 2’600   
Lohnmetzgerei 350’000    6.7% 0.1% 350       
Verkauf LM reduziert 1’400’000 26.9% 0.1% 1’400   
Verkauf LM Normal 850’000    16.3% 0.1% 850       
Gesamtumsatz 5’200’000 5’200   

(neues Recht)
Tätigkeit Umsatz

in CHF in % SSS Steuer
Verkauf Waren reduziert 2’600’000 50.0% 0.1% 2’600   
Lohnmetzgerei 350’000    6.7% 2.1% 7’350   
Verkauf LM reduziert 1’400’000 26.9% 0.6% 8’400   
Verkauf LM Normal 850’000    16.3% 2.1% 17’850 
Gesamtumsatz 5’200’000 36’200 

Differenz höhere Steuerlast 31’000 

Beispiel 1 Sportgeschäft (bisheriges Recht)
 - Handel mit Sportartikeln und Sportkleidern
 - Vermietung von Sportartikeln
 - Servicearbeiten Ski & Snowboard
 - Tea-Room
Tätigkeit Umsatz

in CHF in % SSS Steuer
Verkauf Sportartikel 350’000    30.4% 2.1% 7’350   
Vermietung Sportartikel 450’000    39.1% 2.1% 9’450   
Service Ski & Snowboard 150’000    13.0% 2.1% 3’150   
Tea-Room 200’000    17.4% 5.3% 10’600 
Gesamtumsatz 1’150’000 30’550 

(neues Recht)
Tätigkeit Umsatz

in CHF in % SSS Steuer
Verkauf Sportartikel 350’000    30.4% 3.0% 10’500 
Vermietung Sportartikel 450’000    39.1% 3.7% 16’650 
Service Ski & Snowboard 150’000    13.0% 4.5% 6’750   
Tea-Room 200’000    17.4% 5.3% 10’600 
Gesamtumsatz 1’150’000 44’500 

Differenz höhere Steuerlast 13’950 

Beispiel 2 Metzgerei (bisheriges Recht)
 - Verkauf mit Gegenständen zum reduzierten Satz
 - Lohnmetzgerei
 - Verkauf Lebensmittel
 - Verkauf Lebensmittel zum Normalsteuersatz
Tätigkeit Umsatz

in CHF in % SSS Steuer
Verkauf Waren reduziert 2’600’000 50.0% 0.1% 2’600   
Lohnmetzgerei 350’000    6.7% 0.1% 350       
Verkauf LM reduziert 1’400’000 26.9% 0.1% 1’400   
Verkauf LM Normal 850’000    16.3% 0.1% 850       
Gesamtumsatz 5’200’000 5’200   

(neues Recht)
Tätigkeit Umsatz

in CHF in % SSS Steuer
Verkauf Waren reduziert 2’600’000 50.0% 0.1% 2’600   
Lohnmetzgerei 350’000    6.7% 2.1% 7’350   
Verkauf LM reduziert 1’400’000 26.9% 0.6% 8’400   
Verkauf LM Normal 850’000    16.3% 2.1% 17’850 
Gesamtumsatz 5’200’000 36’200 

Differenz höhere Steuerlast 31’000 

Beispiel 1 Sportgeschäft (bisheriges Recht)
 - Handel mit Sportartikeln und Sportkleidern
 - Vermietung von Sportartikeln
 - Servicearbeiten Ski & Snowboard
 - Tea-Room
Tätigkeit Umsatz

in CHF in % SSS Steuer
Verkauf Sportartikel 350’000    30.4% 2.1% 7’350   
Vermietung Sportartikel 450’000    39.1% 2.1% 9’450   
Service Ski & Snowboard 150’000    13.0% 2.1% 3’150   
Tea-Room 200’000    17.4% 5.3% 10’600 
Gesamtumsatz 1’150’000 30’550 

(neues Recht)
Tätigkeit Umsatz

in CHF in % SSS Steuer
Verkauf Sportartikel 350’000    30.4% 3.0% 10’500 
Vermietung Sportartikel 450’000    39.1% 3.7% 16’650 
Service Ski & Snowboard 150’000    13.0% 4.5% 6’750   
Tea-Room 200’000    17.4% 5.3% 10’600 
Gesamtumsatz 1’150’000 44’500 

Differenz höhere Steuerlast 13’950 

Beispiel 2 Metzgerei (bisheriges Recht)
 - Verkauf mit Gegenständen zum reduzierten Satz
 - Lohnmetzgerei
 - Verkauf Lebensmittel
 - Verkauf Lebensmittel zum Normalsteuersatz
Tätigkeit Umsatz

in CHF in % SSS Steuer
Verkauf Waren reduziert 2’600’000 50.0% 0.1% 2’600   
Lohnmetzgerei 350’000    6.7% 0.1% 350       
Verkauf LM reduziert 1’400’000 26.9% 0.1% 1’400   
Verkauf LM Normal 850’000    16.3% 0.1% 850       
Gesamtumsatz 5’200’000 5’200   

(neues Recht)
Tätigkeit Umsatz

in CHF in % SSS Steuer
Verkauf Waren reduziert 2’600’000 50.0% 0.1% 2’600   
Lohnmetzgerei 350’000    6.7% 2.1% 7’350   
Verkauf LM reduziert 1’400’000 26.9% 0.6% 8’400   
Verkauf LM Normal 850’000    16.3% 2.1% 17’850 
Gesamtumsatz 5’200’000 36’200 

Differenz höhere Steuerlast 31’000 


